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Vorwort 

Seit der Ölkrise von 1973 ist das Bewußtsein um die Knappheit der er-
schöpfbaren Ressourcen gestiegen. Auch die nationalökonomische For-
schung widmet seither Rohstofffragen  große Aufmerksamkeit.  Als neuer 
Zweig ist die Ressourcentheorie entstanden. Für einen Finanzwissenschaft-
ler, der zugleich einen ausgeprägten Forschungsschwerpunkt in der Umwelt-
ökonomie hat, lag es nahe, das neue Thema auch aus finanzwissenschaftli-
cher Sicht zu beleuchten, zumal jüngere Reformen der Fiskalregime für den 
Bergbau in einigen Ländern interessante Perspektiven eröffneten  und sich 
mit dem Aspekt einer allokationsneutralen Abschöpfung von Rohstoffren-
ten zugleich die wachstumspolitisch bedeutsame allgemeinere Frage nach 
einer investitionsneutralen Besteuerung verbindet. 

Der Verfasser  hat sich dem Thema von der Steuertheorie her genähert. Er 
entdeckte dabei, wie aufschlußreich ein historischer Rückblick ist, so daß die 
Geschichte des Bergrechts und der speziellen Bergwerksabgaben Gegenstand 
des ersten Kapitels wurde. Um Ausgestaltungsfragen näher zu klären und die 
praktischen Anwendungsmöglichkeiten moderner theoretischer Lösungsan-
sätze für eine echte Rentenbesteuerung besser beurteilen zu können, wurden 
die theoretischen Erörterungen über Ziele und Wirkungen von Rohstoffab-
gaben um einen Überblick über wichtige empirische Abgabensysteme und 
über bergbauspezifische Sonderregelungen des allgemeinen Steuerrechts er-
gänzt. 

Die Arbeit behandelt historische, theoretische und empirische Aspekte. Sie 
ist zwar für den Ökonomen geschrieben, sie dürfte aber auch für den Juristen 
und Wirtschaftsgeologen von Interesse sein. Sie versteht sich hauptsächlich 
als Beitrag zur angewandten Finanz- und Ressourcentheorie, möchte aber 
auch der praktischen Politik Anregungen für eine Reform der Rohstoff-
besteuerung geben. 

Tübingen, im Oktober 1986 Dieter Cansier 
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Ι . Geschichte des Bergrechts und der Bergwerksabgaben 

1. Bergregal und Bergzehnt 

Spezielle öffentliche  Abgaben auf die Rohstoffgewinnung  gibt es seit 
altersher. Im ägyptischen Reich gehörten Boden und Bodenschätze den 
Königen, die die Nutzungsrechte gegen Naturalabgaben verpachteten. Schon 
3000 v. Chr. erhoben die Pharaonen für die Ausbeutung der Goldminen in 
Oberägypten laufende Abgaben.1 In Griechenland warder Staat Eigentümer 
der Mineralvorkommen. Der athenische Staat besaß große Grubenfelder,  die 
er Privaten gegen ein einmaliges Einstandsgeld und gegen eine laufende 
Abgabe in Höhe von ein Vierundzwanzigstel des Bruttoertrags zur Ausbeu-
tung überließ.2 Im römischen Reich unterschieden sich die Rechtsverhält-
nisse in Italien und in den Provinzen. In Italien und in einigen privilegierten 
Territorien der Provinz besaßen die privaten Grundbesitzer zugleich das 
Mineralgewinnungsrecht (ausgenommen Gold und Silber). In den Provinzen 
befanden sich dagegen Boden und Bodenschätze im Staatseigentum. Die 
Bergwerke wurden in eigener Regie betrieben oder verpachtet. 

Im Mittelalter sind die Bergwerksabgaben eng mit dem Bergregal ver-
knüpft. Das Bergregal bildete sich im Frühmittelalter heraus, wurde mit der 
Ronkalischen Konstitution Friedrich des I. von 1158 als kaiserliches Recht 
allgemein anerkannt und gelangte im 13. und 14. Jahrhundert mit der Entste-
hung der Territorialstaaten und der Übertragung der Regalrechte auf die 
Kurfürsten 3 (bestätigt durch die Goldene Bulle von 1356) — und später nach 
dem Westfälischen Frieden (1648) auf alle Reichsstände (Adel, Geistlichkeit 
und Stände) — zur vollen Ausbildung. Das Wesen des Bergregals ist darin zu 
sehen, daß dem Souverän ein ausschließliches Verfugungsrecht  über 
bestimmte Mineralien ohne Rücksicht auf die rechtliche Zuordnung der 
Bodenoberfläche zusteht.4 Die Mineralien können nur mit seiner Zustim-
mung oder durch ihn selbst gewonnen werden. Das Recht zur Nutzung der 
Oberfläche, einschließlich der oberflächennahen Vorkommen, ist von der 
Abbauberechtigung getrennt. 

1 Livingstone, 1979, S. 63. 
2 Arndt, 1882, S. 21. 
3 von Böhmen, Brandenburg, der Pfalz und Sachsen sowie der Erzbistümer Köln, Mainz 

und Trier. 
4 Reimnitz, 1976, S. 10. 
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Das Bergregal bedeutete anfangs nur, daß Bergbau auch auf eigenem 
Grund nicht ohne königliche Erlaubnis betrieben werden durfte.5 Die 
Gewinnungserlaubnis bezog sich zunächst nur auf die Grundeigentümer. 
Sollte sich der Bergbau auf fremdem Boden abspielen, mußten sich Grundei-
gentümer und Inhaber der Erlaubnis einigen. Der Regalherr konnte sich 
nicht über den Willen des Grundeigentümers hinwegsetzen. Das änderte sich 
im 13. und 14. Jahrhundert. Den Landesfürsten, die ein starkes finanzielles 
Interesse am Bergbau hatten, gelang es, dem Bergbau den Vorrang vor dem 
Grundeigentum zu verschaffen.  Sie gingen dazu über, „in Kraft  des Regals" 
den Bergbau in bestimmten Gebieten für frei  zu erklären. Begünstigt wurde 
diese Entwicklung dadurch, daß die Regalherren zugleich die bei weitem 
bedeutendsten Grundherren waren und mineralhaltige Grundstücke meist in 
landwirtschaftlich kaum nutzbaren Gegenden oder in Neusiedeiland lagen. 
Jeder durfte nach Bodenschätzen suchen („schürfen"),  und jeder hatte bei 
Fündigkeit Anspruch auf Verleihung des Abbaurechts. Der Anspruch auf 
Zulassung des Abbaues bestand sowohl gegenüber dem Regalherrn als auch 
gegenüber dem Grundherrn (Bergbaufreiheit).  So eröffnete  sich für jeder-
mann die Möglichkeit, Bergbau zu treiben. Es entstand die neue Schicht der 
freien Bergleute. Der Bergbau wurde frei  von willkürlichen Maßnahmen der 
Regal- und Grundherren. Das Gewinnungsrecht wurde in der Regel unbefri-
stet verliehen; es war vererblich und durch Kauf, Tausch oder Schenkung 
übertragbar. Es fiel an den Regalherrn zurück, wenn die Produktion nicht 
aufgenommen oder nicht regelmäßig betrieben wurde. Die Grundeigentümer 
erhielten ein Entschädigungsrecht, zumeist in Gestalt einer Beteiligung am 
Ertrag. 

Die Bergbaufreiheit  konnte sich freilich nicht uneingeschränkt und überall 
durchsetzen. Nicht alle Gebiete und Mineralien wurden für frei  erklärt. Die 
Landesfürsten behielten häufig die reichsten Gruben und die lohnendsten 
Mineralien für sich. So wurde zum Beispiel die Salzgewinnung typischerweise 
nicht für frei  erklärt. Daß große Gebiete ausgenommen waren, bezeugt der 
umfangreiche Staatsbergbau in Deutschland und Österreich. Bis ins 20. 
Jahrhundert hinein befand sich der Bergbau in Preußen (Oberschlesien, 
Saarbrücken, Straßfurt,  Hart) und in Württemberg weitgehend bzw. fast 
vollständig in staatlicher Hand. 

Für die Abtretung des Abbaurechts an Grundeigentümer und freie 
Bergleute forderte  der Regalherr eine Abgabe, den Bergzehnten. Der Zehnte 
hatte den Charakter eines Preises, er war keine Steuer.6 Die Abgabe wurde 
daher auch nur von den regalen Mineralien und nicht von den Grundeigentü-
mermineralien erhoben. Bemessungsgrundlage ist der Wert der geförderten 
Rohstoffe loco Grube. Aufbereitungs- und Transportkosten sind vom Ver-

5 Reimnitz, 1976, S. 20 ff. 
6 Arndt, 1882, S. 28 f. 
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kaufspreis abzugsfähig. So heißt es im Allgemeinen Landrecht von 1794 in 
Teil II, 16. Titel, 4. Abschnitt: „§ 98. Von allen zum Bergwerksregal gehören-
den Metallen und Mineralien, welche die Beliehenen gewinnen, gebührt dem 
Staate der Zehnt. § 99. Zu den Berggewinnungskosten dieser Metalle und 
Mineralien trägt der Staat wegen seines Zehnten nicht bei. § 100. Es muß also 
von Bergprodukten, welche so, wie sie aus der Erde gebracht werden, ohne 
weitere Zurichtung verkauft  werden können, der Zehnt in Natur, oder das 
dafür gelöste Geld ohne Abzug sofort  entrichtet werden. § 101. Bei metalli-
schen und mineralischen Werken hingegen, deren Produkte durch Feuer 
oder andere Zurichtung erst verkäuflich gemacht werden müssen, trägt der 
Staat zu den Poch-, Wasch-, Hütten- oder sonstigen Zubereitungskosten, 
nach Verhältnis seines Zehnten bei."7 Bemessungsgrundlage ist also der 
Gewinnungspreis, der Wert der Rohstoffe,  so wie sie dem Boden entnommen 
werden. Die Abgabe soll sich als Preis für die Überlassung des Nutzungs-
rechts nach dem Wert des Rechts bzw. der Rohstoffe  in situ richten, was 
allerdings nur ansatzweise gelingt, weil die Gewinnungskosten selbst nicht 
abzugsfähig sind. Das Aufkommen aus dem Zehnten fließt in den allgemei-
nen öffentlichen  Haushalt und dient dem Gemeinwohl. Das Bergregal zählte 
zwar zu den niederen Regalien, war aber dennoch mehr als ein bloßes 
persönliches Finanzrecht des Landesherrn. Es war ein Instrument der Regie-
rungsgewalt zur Wahrnehmung der Aufgaben des öffentlichen  Wohls,8 eine 
Funktion, die allerdings in der Zeit des Absolutismus deutlicher in den 
Vordergrund tritt. 

In Großbritannien ging das Bergregal der Krone mit dem Erstarken des 
Parlaments an die Grundherrn verloren.9 Der vieljährige Streit um das 
Bergregal fand seinen Höhepunkt in dem unter Königin Elisabeth im Jahr 
1568 von der Krone gegen den Earl of Northumberland geführten, als Great 
Case of Mines berühmt gewordenen Prozeß, wurde mit den Gesetzen König 
Wilhelms III. und Marias II. von 1689 und 1694 fortgesetzt — ein Anspruch 
der Krone auf Kupfer-,  Zinn-, Blei-und Eisenerzvorkommen wurde grund-
sätzlich verneint — und endete, indem die Krone nur das Recht an den 
Edelmetallen Gold und Silber (royal mines) behielt. Gold und Silber waren 
die wichtigsten Bestandteile des Hartgeldes, so daß zur Absicherung des 
Münzregals das Bergregal an diesen Mineralien unverzichtbar erschien. Die 
Grundherrn erhielten für alle anderen Mineralien (base mines) das Recht am 
Boden bis in die ewige Teufe. Sie besaßen auch das alleinige Schürfrecht  und 
das für den Bergbau wichtige Waldnutzungsrecht. Sofern die Bodenschätze 
nicht selbst ausgebeutet wurden, wurde die Nutzung anderen gegen einen 
festen Pachtzins (für die Bodenoberfläche) und einen Förderzins (royalty) 
überlassen. 

7 Zitiert bei Willecke, 1981, S. 1340. 
8 Reimnitz, 1976, S. 9. 
9 Herr, 1952, S. 105 ff. 




